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A n t r a g

Der Landtag wolle beschließen,
die Landesregierung zu ersuchen
zu berichten,

1.  wie viele Mittel aus dem Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR) die 
Landkreise in den vergangenen fünf Jahren erhalten haben (bitte tabellarische 
Auflistung nach Landkreisen, Programmjahren und Förderschwerpunkten);

2.  wie sich in den vergangenen fünf Programmjahren die Anzahl an Vereinen, 
Unternehmen und Privatpersonen entwickelt hat, die im Rahmen des ELR 
Projektträger und Zuwendungsempfänger waren (bitte differenziert nach Pro-
grammjahren, Förderschwerpunkten und im Verhältnis zu den kommunalen 
Projektträgern und Zuwendungsempfängern); 

3.  wie sie bei der Definition der Ziele der jährlichen Ausschreibungen der ELR-
Jahresprogramme in den vergangenen fünf Jahren konkret vorgegangen ist (bit-
te differenziert nach Programmjahr und nach den an der jeweiligen Zieldefini-
tion beteiligten Akteuren);

4.  wie sie eine Schwerpunktgemeinde und eine „normale“ Gemeinde im Rahmen 
des ELR definiert und festlegt;

5.  wie sie eine sogenannte „ländliche Prägung“ von Orten definiert, vor dem Hin-
tergrund, dass das ELR neben der Förderung von Kommunen vor allem des 
ländlichen Raums auch die Möglichkeit der Beteiligung von Kommunen aus 
Randzonen und Verdichtungsräumen vorsieht, sofern diese eine „ländliche Prä-
gung“ haben;

Antrag
des Abg. Rudi Fischer u. a. FDP/DVP

und

Stellungnahme
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 6.  wie viele Projekte und Fördermittel in den vergangenen fünf Programmjahren 
auf den gesamten ländlichen Raum im engeren Sinne und auf Verdichtungs-
bereiche im Ländlichen Raum entfielen (bitte tabellarische Auflistung nach 
Landkreisen, Programmjahren und Förderschwerpunkten sowie differenziert 
nach Art der Projektträger und Zuwendungsempfänger);

 7.  welche Kommunen aus Verdichtungsbereichen und dem ländlichen Raum 
in engerem Sinne und welche Kommunen aus den Randzonen und Verdich-
tungsräumen in den vergangenen fünf Programmjahren vom ELR partizipiert 
haben (bitte tabellarische Auflistung nach Landkreisen, Programmjahren und 
Förderschwerpunkten);

 8.  aus welchen Gründen Kommunen, Vereine, Unternehmen und Privatperso-
nen, die einen Antrag eingereicht haben, in den vergangenen fünf Programm-
jahren keine Bewilligung erhalten haben, weil sie im „Förderwettbewerb“ 
nicht zum Zuge gekommen sind (bitte differenziert nach Art der Antragsstel-
ler);

 9.  wie sie die Zielerreichung und Förderwirkung des ELR in Kommunen in den 
vergangenen fünf Programmjahren bewertet (bitte differenziert nach Pro-
grammjahren);

10.  wie sie sicherstellt, dass das Auswahlverfahren durch die Koordinierungsaus-
schüsse transparent und nachvollziehbar erfolgt;

11.  inwiefern ihrer Ansicht nach aktuell gewährleistet ist, dass der Aufwand einer 
Bewerbung keine Bewerbungshürde darstellt;

12.  in welchem Umfang im ELR 2022, wie von ihr angekündigt, die Themen di-
gitale Zukunftschancen und die Umsetzung der Klimaziele umgesetzt werden;

13.  welche Erfahrungen ihr bisher zur Nutzung des digitalen Antragwegs vorlie-
gen (bitte auch unter Darstellung der Anzahl digitaler Anträge im Verhältnis 
zur Anzahl schriftlicher Anträge);

14.  wie viele Aufnahmeantrage im Rahmen des ELR 2022 auf der Ebene von 
Teilorten, von Gemeinden oder von interkommunalen Zusammenschlüssen 
gestellt und bewilligt wurden.

14.3.2022

Fischer, Haußmann, Dr. Timm Kern, Weinmann, Hoher, Heitlinger, Birnstock, 
Bonath, Brauer, Dr. Jung, Reith, Dr. Schweickert, Trauschel, FDP/DVP

B e g r ü n d u n g

Das Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR) ist ein Strukturentwick-
lungsprogramm für den Ländlichen Raum. Mit den vier Förderschwerpunkten 
Innenentwicklung/Wohnen, Arbeiten, Grundversorgung und Gemeinschaftsein-
richtungen soll es Kommunen ein attraktives Förderangebot zur Bewältigung ak-
tueller struktureller Herausforderungen bieten. 

Grundlage ist die Verwaltungsvorschrift zum Entwicklungsprogramm Ländlicher 
Raum ‒ ELR ‒ vom 9. Juli 2014, ergänzt am 19. April 2016. Projektträger und 
Zuwendungsempfänger können somit sowohl Kommunen, als auch Vereine, Un-
ternehmen und Privatpersonen sein. 
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Bearbeitungsstellen im Antragsverfahren sind die Regierungspräsidien. Im weite-
ren Verlauf sind dann die Regierungspräsidien bei gemeinwohlorientierten öffent-
lichen Projekten und sonstigen Projekten ohne Beihilferelevanz (Nummer 6.1 und 
6.2 ELR) für die Bewilligung sowie die L-Bank für die Auszahlung und Abrech-
nung zuständig. Projekte mit Beihilferelevanz (Nr. 6.3 ELR) werden nach Einpla-
nung von der L-Bank (Bereich Wirtschaftsförderung) bewilligt und abgerechnet.

S t e l l u n g n a h m e

Mit Schreiben vom 14. April 2022 Nr. Z(45)-0141.5/85F nimmt das Ministerium 
für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz im Einvernehmen mit 
dem Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft zu dem Antrag wie 
folgt Stellung:

Der Landtag wolle beschließen,
die Landesregierung zu ersuchen
zu berichten,

1.  wie viele Mittel aus dem Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR) die 
Landkreise in den vergangenen fünf Jahren erhalten haben (bitte tabellarische 
Auflistung nach Landkreisen, Programmjahren und Förderschwerpunkten);

Zu 1.:

Die ELR-Fördermittel des Landes werden aus dem Kommunalen Investitions-
fonds (KIF) bereitgestellt. Hinzu kommen Bundesmittel aus der Gemeinschafts-
aufgabe Agrarstruktur- und Küstenschutz (GAK). Die ELR-Mittelverteilung der 
letzten fünf Jahre auf die Landkreise ist der Tabelle in Anlage 1 zu entnehmen. 
Dargestellt sind die in das Förderprogramm eingeplanten nationalen Mittel. 

2.  wie sich in den vergangenen fünf Programmjahren die Anzahl an Vereinen, Un-
ternehmen und Privatpersonen entwickelt hat, die im Rahmen des ELR Projekt-
träger und Zuwendungsempfänger waren (bitte differenziert nach Programm-
jahren, Förderschwerpunkten und im Verhältnis zu den kommunalen Projekt-
trägern und Zuwendungsempfängern); 

Zu 2.:

Über Aufnahmeanträge der Gemeinden können im ELR Projekte von Privatperso-
nen, Unternehmern und Gemeinden in den Förderschwerpunkten Innenentwick-
lung/Wohnen, Grundversorgung, Arbeiten und Gemeinschaftseinrichtungen ge-
fördert werden. Eine Übersicht über die in den letzten fünf Jahren eingeplanten 
Projektträger ist der Tabelle in Anlage 2 zu entnehmen.

3.  wie sie bei der Definition der Ziele der jährlichen Ausschreibungen der ELR-
Jahresprogramme in den vergangenen fünf Jahren konkret vorgegangen ist 
(bitte differenziert nach Programmjahr und nach den an der jeweiligen Ziel-
definition beteiligten Akteuren);

Zu 3.:

Die grundlegende Zielsetzung des Entwicklungsprogramms Ländlicher Raum 
(ELR) ist in der Verwaltungsvorschrift (VwV) ELR dargelegt. Das Ministerium 
für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz (MLR) schreibt das För-
derprogramm jährlich aus. Die Festlegung der in der Ausschreibung spezifizierten 
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Programmausrichtung unterliegt einer Vielzahl an Einflussfaktoren. Vor allem die 
Schwerpunktsetzungen des aktuellen Koalitionsvertrags fließen in die Ausrich-
tung des ELR ein. Darüber hinaus werden jährlich Gespräche mit den kommuna-
len Landesverbänden geführt. 

Wesentliches Thema ist die aktuelle strukturelle Situation im Land. Aufgrund 
des Wohnraummangels auch im ländlichen Raum fließen deshalb seit 2017 rund 
die Hälfte der eingeplanten Fördermittel in den Förderschwerpunkt Innenentwick-
lung/Wohnen.

Im Jahr 2020 erfolgte eine zusätzliche unterjährige Programmausschreibung, um 
die durch die Coronapandemie besonders betroffenen Bereiche Gastronomie und 
Grundversorgung passgenau bedienen zu können. 

4.  wie sie eine Schwerpunktgemeinde und eine „normale“ Gemeinde im Rahmen 
des ELR definiert und festlegt;

Zu 4.:

Um als Schwerpunktgemeinde (SPG) anerkannt zu werden, sind von der Gemein-
de als Antragstellerin verschiedene Voraussetzungen zu erfüllen. Dazu zählen vor 
allem die Bürgerbeteiligung und die Erstellung eines Entwicklungskonzepts, wel-
ches sich insbesondere mit den Themen flächensparende Siedlungsentwicklung, 
Umgang mit dem demographischen Wandel und Schutz von Natur und Land-
schaft auseinandersetzen soll (vgl. Nr. 4.2.2 VwV ELR).

Im Rahmen eines Auswahlverfahrens werden die Bewerbungen auf Anerkennung 
als Schwerpunktgemeinde auf Grundlage ihres Entwicklungskonzeptes bewertet. 
Gemeinden, die als SPG anerkannt sind, erhalten in der Folge für den Zeitraum 
von fünf Jahren ein zugesichertes Fördervolumen für Projekte, die den im Ent-
wicklungskonzept genannten Zielen entsprechen. Der Fördersatz ist für kommu-
nale, nicht beihilferelevante Projekte um zehn Prozent erhöht. Zum Abschluss der 
Förderung erfolgt eine Selbstevaluation durch die Gemeinden. 

Im Leitfaden „Informationen zu Schwerpunktgemeinden“ sind die Anforderungen 
zur Bewerbung als Schwerpunktgemeinde zusammengefasst. Kommunen sowie 
interessierte Bürgerinnen und Bürger finden den Leitfaden auch auf der ELR-Ho-
mepage der Regierungspräsidien.

5.  wie sie eine sogenannte „ländliche Prägung“ von Orten definiert, vor dem 
Hintergrund, dass das ELR neben der Förderung von Kommunen vor allem 
des ländlichen Raums auch die Möglichkeit der Beteiligung von Kommunen 
aus Randzonen und Verdichtungsräumen vorsieht, sofern diese eine „ländliche 
Prägung“ haben;

Zu 5.:

Nach Nr. 4.1 VwV ELR werden im ELR Zuwendungen für strukturverbessernde 
Maßnahmen in ländlich geprägten Orten gewährt. Dies gilt unabhängig von der 
Raumkategorie. Es gibt keine „Legaldefinition“, wann ein ländlich geprägter Ort 
vorliegt. Dies würde auch den Förderintentionen des ELR widersprechen.

Insofern unterliegt die Einstufung einer Einzelfallentscheidung. Die ländliche 
Prägung wird von einer Vielzahl an Aspekten beeinflusst. Hierzu zählen je nach 
Einzelfall u. a. die Einwohnerdichte, die Lage im Gemeindegebiet, das Vorhan-
densein leerstehender landwirtschaftlicher Gebäude, die strukturelle Ausgangs-
lage und viele weitere Indikatoren. Viele Städte und Gemeinden in der Randzone 
um die Verdichtungsräume und in den Verdichtungsräumen wachsen stark. Eine 
Förderung soll auch in diesen Kommunen grundsätzlich möglich sein, soweit die 
Gemeinde in ihrem Aufnahmeantrag ihren besonderen Entwicklungsbedarf plau-
sibel darstellen kann und es sich um einen ländlich geprägten Ortsteil handelt. 
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Damit ist sichergestellt, dass die Struktur eines Ortes losgelöst von seiner Zuge-
hörigkeit zu einer größeren Stadt oder Raumschaft betrachtet werden kann. 

6.  wie viele Projekte und Fördermittel in den vergangenen fünf Programmjahren 
auf den gesamten ländlichen Raum im engeren Sinne und auf Verdichtungsbe-
reiche im Ländlichen Raum entfielen (bitte tabellarische Auflistung nach Land-
kreisen, Programmjahren und Förderschwerpunkten sowie differenziert nach 
Art der Projektträger und Zuwendungsempfänger);

Zu 6.:

Anlage 3 zeigt die Verteilung der Projekte und Fördermittel nach Landkreisen 
bezogen auf die Ländlichen Räume im engeren Sinne insgesamt und Anlage 4 be-
zogen auf die Verdichtungsbereiche im Ländlichen Raum insgesamt. 

7.  welche Kommunen aus Verdichtungsbereichen und dem ländlichen Raum in 
engerem Sinne und welche Kommunen aus den Randzonen und Verdichtungs-
räumen in den vergangenen fünf Programmjahren vom ELR partizipiert haben 
(bitte tabellarische Auflistung nach Landkreisen, Programmjahren und Förder-
schwerpunkten);

Zu 7.:

In Anlage 5 wird dargestellt welche Kommunen mit welchen Förderschwerpunk-
ten in den einzelnen Raumkategorien des Landesentwicklungsplans gefördert 
wurden. Zu beachten ist, dass sich die Förderung in der Regel nicht auf die Ge-
samtgemeinde, sondern auf die entsprechenden (ländlich geprägten) Teilorte be-
zieht. 

8.  aus welchen Gründen Kommunen, Vereine, Unternehmen und Privatpersonen, 
die einen Antrag eingereicht haben, in den vergangenen fünf Programmjahren 
keine Bewilligung erhalten haben, weil sie im „Förderwettbewerb“ nicht zum 
Zuge gekommen sind (bitte differenziert nach Art der Antragssteller);

Zu 8.:

Unabhängig von der Art der Antragsteller variieren die Gründe für eine nicht er-
folgte Einplanung bzw. eine später nicht erfolgte Bewilligung aus einer Vielzahl 
an Gründen. Im Zuge des ELR-Auswahlverfahrens findet auf Ebene der Gemein-
den, Landkreise und Regierungsbezirke ein intensiver Austausch statt, in dem die 
kommunalen Aufnahmeanträge u. a. hinsichtlich der Ausgangslage und des zu 
erwartenden Beitrags zur Strukturverbesserung diskutiert und anschließend prio-
risiert werden. Aufnahmeanträge und Projekte, die wenig zur strukturellen Ver-
besserung der Gemeinden beitragen und den Zielen der Ausschreibung weniger 
entsprechen, werden in der Regel nachrangig priorisiert und kommen aufgrund 
der begrenzten Mittel in der Regel nicht zum Zug. Weitere Gründe für eine nach-
ranginge Priorisierung können eine fehlende oder unzureichende Finanzierung so-
wie unvollständige Antragsunterlagen sein.

9.  wie sie die Zielerreichung und Förderwirkung des ELR in Kommunen in den 
vergangenen fünf Programmjahren bewertet (bitte differenziert nach Pro-
grammjahren);

Zu 9.:

Die Überprüfung der Zielerreichung und Förderwirkung sind wichtige und kom-
plexe Aspekte des Fördercontrollings. Deshalb wurde diesen Fragen in einer 
externen Evaluation des ELR durch ISW Consult GbR – Institut für südwest-
deutsche Wirtschaftsforschung (ISW) nachgegangen. Bei der Gesamtbetrachtung 
ziehen die Autoren folgendes Fazit: „Insgesamt belegen sowohl die theoretischen 
Überlegungen als auch die empirischen Ergebnisse aus der Evaluation die Effek-
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tivität des ELR. Das Programm greift zum einen relevante Themen für die Ent-
wicklung ländlicher Gemeinden auf. Zum anderen werden durch die Förderung 
Investitionshemmnisse abgebaut und Entwicklungsimpulse gesetzt“ (ISW, S. 65). 
Der komplette Endbericht aus dem Jahr 2021 ist auf der MLR-Homepage (Unter-
seite ELR) abrufbar.

10.  wie sie sicherstellt, dass das Auswahlverfahren durch die Koordinierungsaus-
schüsse transparent und nachvollziehbar erfolgt;

Zu 10.:

Die Zusammensetzung und Arbeitsweise der Koordinierungsausschüsse ist unter 
Nr. 8.1 VwV ELR geregelt. Ergänzend hierzu werden in den ELR-Ausschrei-
bungen Kriterien genannt, anhand derer die Koordinierungsausschüsse die Auf-
nahmeanträge bewerten können. Hierzu gehören Bevölkerungsentwicklung, Steu-
erkraftsumme oder auch Einwohner pro Hektar Siedlungsfläche. Aufgrund der 
unterschiedlichen strukturellen Ausgangsituationen der Landkreise wird bewusst 
Abstand davon genommen, landeseinheitliche Kriterien festzulegen. Die Regie-
rungspräsidien nehmen an den Sitzungen der Koordinierungsausschüsse teil. Die 
Ergebnisse werden protokolliert. So wird sichergestellt, dass ein nachvollziehba-
res Auswahlverfahren gegeben ist. 

11.  inwiefern ihrer Ansicht nach aktuell gewährleistet ist, dass der Aufwand einer 
Bewerbung keine Bewerbungshürde darstellt;

Zu 11.:

Das MLR ist sich bewusst, dass die Vergabe von Fördermitteln in nennenswerter 
Höhe, wie dies beim ELR der Fall ist, ohne einen gewissen Aufwand für Gemein-
den und private bzw. gewerbliche Antragsteller nicht möglich ist. Denn die ver-
antwortungsvolle Vergabe von öffentlichen Mitteln gebietet Sorgfalt und Trans-
parenz. Insofern ist es Ziel des MLR, eine gute Balance zwischen den Anliegen 
aller Verfahrensbeteiligter zu erreichen. 

Die Resonanz der Kommunen zum Verwaltungsaufwand im Rahmen des ELR ist 
insgesamt positiv. Dies ergab auch die externe Evaluierung des ELR (Endbericht 
Mai 2021). Zudem stehen potenziellen Fördermittelempfängern verschiedene Be-
ratungsangebote zur Verfügung, die nach Einschätzung des MLR den Aufwand 
zudem erheblich reduzieren können. 

12.  in welchem Umfang im ELR 2022, wie von ihr angekündigt, die Themen digi-
tale Zukunftschancen und die Umsetzung der Klimaziele umgesetzt werden;

Zu 12.:

„Digitale Zukunftschancen“ ist kein Förderschwerpunkt des ELR. Zwar laufen 
die Vorbereitungen im ELR, eine digitale Antragstellung zu ermöglichen, aber 
inhaltlich liegt der Fokus im ELR auf investiven Maßnahmen der vier Förder-
schwerpunkte Innenentwicklung/Wohnen, Grundversorgung, Arbeiten und Ge-
meinschaftseinrichtungen. 

Der Umsetzung der Klimaziele hingegen wird seit einigen Jahren im ELR beson-
dere Bedeutung beigemessen. 

Die Bedeutung der ressourcenschonenden Bauweise ist in Nr. 5.1. ELR festgehal-
ten: „Im Sinne eines schonenden Umgangs mit den natürlichen Lebensgrundlagen 
führen Energieeinsparung, verbesserte Energieeffizienz, Verwendung erneuerba-
rer Energien oder die Anwendung ressourcenschonender Bauweisen bei privaten 
Projekten zu einem Fördervorrang und sind für kommunale Projekte Fördervor-
aussetzung.“ 
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Das ELR trägt darüber hinaus mit zwei weiteren Stellschrauben zum Erreichen 
der Klimaziele bei: Durch die Förderung der Innenentwicklung wird die Flächen-
inanspruchnahme im Außenbereich reduziert und somit ein Beitrag zum Erhalt 
von Mikroklimaten und der Entstehung von Kaltluftströmen geleistet.

Hauptansatzpunkt zum Klimaschutz im ELR ist die erhöhte Förderung beim Ein-
satz von CO2-speichernden Baustoffen. Kann bei Antragstellung dargelegt wer-
den, dass die überwiegend neu hinzukommende Tragwerkskonstruktion mit CO2-
speichernden Baustoffen – in der Regel ist es Holz - ausgeführt wird, so erhält das 
Projekt in vielen Förderkategorien einen um fünf Prozentpunkte erhöhten Förder-
satz. Im Programmjahr 2022 erhielten 35 Prozent der eingeplanten Projekte die-
sen klimafreundlichen Förderbonus. 

13.  welche Erfahrungen ihr bisher zur Nutzung des digitalen Antragwegs vorlie-
gen (bitte auch unter Darstellung der Anzahl digitaler Anträge im Verhältnis 
zur Anzahl schriftlicher Anträge);

Zu 13.:

Ziel des MLR ist es, die digitale Antragstellung möglichst zügig einzuführen. 
Der Arbeitsaufwand für Antragsteller und die Verwaltung soll damit deutlich re-
duziert werden. Um bereits heute positive Effekte der Digitalisierung nutzen zu 
können, wurde 2021 für das „Programmjahr 2022“ Gemeinden die Möglichkeit 
eingeräumt, die Aufnahme- und Projektanträge per Cloud einzureichen. Im Pro-
grammjahr 2022 haben 36 Prozent der Gemeinden diese Möglichkeit genutzt und 
waren damit sehr zufrieden. Um die Umstellung weiter voranzutreiben, wird die 
Antragstellung in Papier ab dem Programmjahr 2023 nur noch in Ausnahmefällen 
möglich sein.

14.  wie viele Aufnahmeanträge im Rahmen des ELR 2022 auf der Ebene von 
Teilorten, von Gemeinden oder von interkommunalen Zusammenschlüssen ge-
stellt und bewilligt wurden.

Zu 14.:

Interkommunale Projektträger treten als Antragsteller bzw. Zuwendungsempfän-
ger in der Regel durch eine federführende Kommune auf. Insofern kann nicht ge-
sagt werden, wie viele Anträge einen interkommunalen Ansatz aufweisen. Zudem 
stellen Gemeinden entweder mehrere Anträge auf Teilortsebene oder einen An-
trag auf Gemeindeebene, der einen oder mehrere Ortsteile umfassen kann. Eine 
teilortsscharfe Differenzierung kann deshalb nicht getroffen werden. Für das ELR 
Jahresprogramm 2022 wurden von 569 Gemeinden insgesamt 1.245 Anträge ein-
gereicht. Hiervon wurden von 510 Gemeinden 1.031 Anträge in der ELR-Pro-
grammentscheidung berücksichtigt. Es wird darauf hingewiesen, dass Bewilligun-
gen nicht auf kommunaler Ebene erfolgen. Mit den Aufnahmeanträgen bündeln 
und gewichten die Gemeinden ihre Projekte auf kommunaler Ebene. Die nach 
dem Förderentscheid stattfindende fördertechnische Abwicklung findet jedoch nur 
auf der Projektebene statt.

Bewilligungen durch die Regierungspräsidien und die L-Bank Stuttgart werden in 
den kommenden Wochen bearbeitet.

Hauk
Minister für Ernährung,
Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
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